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•   Satzung Mielesdorf
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Stadtverwaltung Tanna
Markt 1
07922 Tanna

Telefon: 036646 2808 - 0
Telefax: 036646 2808 - 28
E-Mail: rathaus@stadt-tanna.de

Öffnungszeiten:
Di 09:00 - 12:00 Uhr
 14:00 - 18:00 Uhr
Do 09:00 - 12:00 Uhr
 14:00 - 17:00 Uhr
Fr 09:00 - 12:00 Uhr
Sa - nur mit Termin - 

Willkommen im „Tannaer Zwergenland“
Zurzeit besuchen 85 Kinder unseren Kinder-
garten und wir freuen uns über das Vertrauen, 
das uns Eltern und Kinder entgegenbringen. 
Auch im neuen Jahr 2024 wird es wieder viel 
zu erleben und Spannendes zu entdecken 
geben. Die Kinder haben neben traditionellen 
Aktionen und Festen viele Ideen, die wir als 
Erzieherteam in unseren pädagogischen All-
tag aufnehmen und wenn möglich umsetzen 
werden.

Von einigen werden wir Ihnen, liebe Leser, 
bestimmt berichten. Bedeutet das Jahr 2024 
für 17 Kinder den Übergang in die Schule, 
so heißt es für andere die Neuaufnahme und 
Eingewöhnung in unseren Kindergarten. Für 
alle ist das ein bedeutender Schritt auf dem 
Lebensweg. Wir als Team stehen Kindern und 
Eltern dabei stets zur Seite und wollen, dass 
sich durch unser professionelles und partner-
schaftliches Handeln alle wohl fühlen.

Gerne nehmen wir weitere Neuanmeldungen 
entgegen, wenden Sie sich dabei bitte an die 

Stadtverwaltung Tanna: Frau Friedel oder an 
uns.

Zwei besondere „Neuaufnahmen“ konnten wir 
schon verzeichnen, denn dank der Güterver-
waltung „Nicolaus Schmidt“ AG Rothenacker 
sind Mirabella und Robin seit Januar bei uns 
im Kindergarten. Diese beiden Erzählpuppen 
sind ein Geschenk und wurden von den Kin-
dern fröhlich und herzlich begrüßt. Es gab viel 
Spaß bei der Namensgebung. Unter vielen 
lustigen Vorschlägen (wie Pünktchen oder 
Frettchen) machten Mirabella und Robin das 
Rennen. Ganz demokratisch wurde dies ab-
gestimmt und jedes Kind durfte seine Stimme 
abgeben! Außerdem gehörte noch ein Bewe-
gungswürfel zum Geschenk, der schon flei-
ßig für das Training zu unserer Teilnahme am 
„Pokal des Bürgermeisters“ vom Saale-Orla-
Kreissportbund e.V. genutzt wird.

Nochmals ein Herzliches Dankeschön
und viele Grüße aus dem  
„Tannaer Zwergenland“
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Öffnungszeiten  
Ast- und Grünschnittannahme

Platzbetreiber: Agrarunternehmen Heiko Mergner
im Auftrag des ZASO - Pößneck

Montag:   8.00 - 16.00 Uhr
Freitag:   8.00 - 18.00 Uhr
Samstag:   8.00 - 16.00 Uhr

Abgeladen werden dürfen ausschließlich Äste, Astschnitt 
und Grasschnitt.
Alles andere wird als illegal entsorgter Müll zur Anzeige nach 
Umweltrecht gebracht.

Bei Rückfragen:
Heiko Mergner 0173/5727688

gez. Heiko Mergner

Sprechstunde des Forstamtes Schleiz 
im Rathaus Tanna
Herr Denny Thiele, Revierleiter des Forstrevieres Tanna 
(zuständig für die Gemarkungen Frankendorf, Mielesdorf; 
Oberkoskau; Rothenacker; Spielmes; Stelzen, Tanna,  
Unterkoskau und Willersdorf steht immer
 dienstags in der Zeit von 16:00 Uhr bis 18:00 Uhr
 im Bürgerbüro der Stadt Tanna
für Anfragen der Einwohner zur Verfügung.
Kontakt:
Denny Thiele
Talsperrenstraße 32, OT Planschwitz
08606 Oelsnitz
Tel.: 0361/573913166
Fax: 0361/571913166
Mobil: 0172/3480337
E-Mail: denny.thiele@forst.thueringen.de

Ansprechpartner für das Revier Gefell zuständig für die Ge-
markungen Seubtendorf und Künsdorf ist Herr Revierförster 
Thomas Wagner.
Sprechzeiten führt Herr Wagner immer
 dienstags von 16.00 bis 18.00 Uhr
 in der Revierförsterei Tanna, Bahnhofstr. 47b
durch.
Kontakt:
Thomas Wagner
Bahnhofstr. 47b
07922 Tanna
Tel.: 036646/28043
Handy: 0172/3480336

Ansprechpartner für das Revier Gräfenwarth zuständig für die 
Gemarkungen Schilbach und Zollgrün ist Herr Revierförster 
Andreas Bähr.
Sprechzeiten führt Herr Bähr
 jeden 2. und 4. Dienstag im Monat von 16.00 bis 18.00 Uhr
 im Forstamt Schleiz, Heinrichsruh 10
durch.
Kontakt:
Andreas Bähr
Raila Nr. 4
07929 Saalburg-Ebersdorf
Tel.: 03663/489990
Handy: 0172/3480338

Fernwärmeversorgung
Danpower GmbH
Energiezentrale Tanna
Am Bahnhof 16 A, 07922 Tanna

Bereitschaftsdienst und Störungen:
Telefon: 036646 / 21627
Web: www.danpower.de

Erreichbarkeit der Stadtverwaltung Tanna
Wir sind unter folgenden Rufnummern für Sie erreichbar:
Vorwahl  ......................................................................... 03 66 46
Zentrale  ........................................................................ 28 08 - 0
Fax  .............................................................................. 28 08 - 28
E-Mail  ................................................... rathaus@stadt-tanna.de
Web .............................................................  www.stadt-tanna.de

Leiterin Hauptamt
Janette Rauh
rauh@stadt-tanna.de ..................................................  28 08 - 54

Leiter Bürgerbüro / Ordnungsamt
Michael Groth
groth@stadt-tanna.de  ................................................  28 08 - 52

Einwohnermeldeamt / Bürgerbüro
Babette Paul
paul@stadt-tanna.de  .................................................. 28 08 - 33

Ordnungsamt
Petra Rösch
roesch@stadt-tanna.de  .............................................. 28 08 - 29
Mobil:  ............................................................01 51 / 14 60 86 88

Leiterin Standesamt
Sylvia Jordan
jordan@stadt-tanna.de  ............................................... 28 08 - 13

Leiter Bauamt / Liegenschaften
Bernd Rudolph
rudolph@stadt-tanna.de  ............................................. 28 08 - 21

Bauamt / Wohnungswesen
Tino Rosenmüller
rosenmueller@stadt-tanna.de ..................................... 28 08 - 22

Liegenschaften
Sylvia Stöckel
stoeckel@stadt-tanna.de  ............................................ 28 08 - 41

Kämmerei und Steuern
Tina Friedel
tina.friedel@stadt-tanna.de  .......................................  28 08 - 23

Leiterin Kasse
Birgit Müller
mueller@stadt-tanna.de .............................................. 28 08 - 32

Steuern
Janett Voigt
voigt@stadt-tanna.de .................................................. 28 08 - 34

Archiv
Martina Groh
groh@stadt-tanna.de  .................................................. 28 08 - 27

Bauhof
Ralf Gerbert
gerbert@stadt-tanna.de ................................01 51 / 14 60 86 80

Bürgermeister
Marco Seidel
seidel@stadt-tanna.de ....................................01 75 / 5 48 66 10

Öffnungszeiten der 
Kontaktbereichsbeamten in Tanna
Kontaktbereichsbeamte
PHM Fröhlich 0162/2644871
PHM Bahr 0173/3849248

Für die Belange der Bürger stehen Sie zu folgenden Sprech-
zeiten zur Verfügung:

Rathaus Tanna
Donnerstag

15:00 - 17:00 Uhr
Telefon: 036646/28329

Bei Bedarf sind die Beamten telefonisch über die Polizeiin-
spektion Saale-Orla unter der Nummer 03663/4310 erreich-
bar.
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Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 
4 BauGB über die fristgemäße Geltendmachung etwaiger Ent-
schädigungsansprüche für Eingriffe in eine bisher zulässige Nut-
zung durch diesen Plan und über das Erlöschen von Entschädi-
gungsansprüchen wird hingewiesen.
Die hier gegebenen Hinweise auf Rechtsfolgen nach dem BauGB 
haben keinen Einfluss auf bestehende Rückübertragungsan-
sprüche bzw. Entschädigungsansprüche nach dem Gesetz zur 
Regelung offener Vermögensfragen.

Ist eine Satzung unter Verletzung von Verfahrens- oder Form-
vorschriften, die in der Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) 
enthalten oder aufgrund der ThürKO erlassen worden sind, zu-
stande gekommen, so ist die Verletzung unbeachtlich, wenn sie 
nicht innerhalb eines Jahres nach Bekanntmachung der Satzung 
gegenüber der Stadt unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der 
die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht wor-
den ist (vgl. § 21 Abs. 4 Satz 4 ThürKO). Dies gilt nicht, wenn die 
Vorschriften über die Genehmigung, die Ausfertigung oder die 
Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind. Wurde eine 
Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften geltend ge-
macht, so kann auch nach Ablauf der Jahresfrist jedermann die-
se Verletzung geltend machen (vgl. § 21 Abs.4 Satz 3 ThürKO).

Tanna, den 09.02.2024
Marco Seidel
Bürgermeister

Mitteilungen

Öffnungszeiten Mobiles Seniorenbüro
Ansprechpartner
Frau Diana Oertel
Rathaus Gefell
Markt 11, 07926 Gefell
Tel: 036649 880-38
Mobil: 0151 14 60 86 77
Mailadresse: seniorenbuero@diakonie-wl.de

Sprechzeiten:
Rathaus Gefell Di 09:00 - 12:30 Uhr, 14:00 - 18:00 Uhr
Rathaus Tanna Do 09:00 - 12:00 Uhr
Rathaus Hirschberg Do 14:00 - 16:30 Uhr

in den ungeraden Wochen

Hausbesuche sind nach Vereinbarung möglich.

Neues vom Mobilen Seniorenbüro
Liebe Leserinnen und Leser,

Menschen mit einer Demenz benötigen oft eine besondere Er-
nährung. Welche Auswirkungen diese Erkrankung auf das Er-
nährungsverhalten haben kann, möchte ich Ihnen heute kurz 
erläutern.

Wie bei vielen älteren Menschen schwindet auch bei einer De-
menz das Hunger- und Durstgefühl. Es kommt zu Appetitlosig-
keit und das Essen verliert an Relevanz.

In anderen Fällen ist der Hunger noch vorhanden, jedoch ver-
gessen die Betroffenen, dass sie bereits eine Mahlzeit zu sich 
genommen haben. Hier muss dann eher geschaut werden, was 
und in welchen Mengen gegessen wird.

Im häuslichen Bereich werden Lebensmittel häufig gehortet. In 
stationären Einrichtungen sind die Möglichkeiten räumlich be-
grenzter und das Pflegepersonal ist meist geschult und schaut 
regelmäßig nach. Für die Pflege Zuhause empfiehlt es sich, dass 
die Angehörigen darauf achten, ob die vorhandenen Lebensmit-
tel im Kühlschrank noch haltbar sind. Um zu vermeiden, dass 
Nahrungsmittel schimmeln, können Tagesrationen vorbereitet 
oder das Essen zum gemeinsamen Verzehr mitgebracht werden.

Oftmals entwickeln die Betroffenen eine Abneigung gegen be-
stimmte Gerüche. Suchen Sie die Ursache, um das Problem 

Bekanntmachung

des Satzungsbeschlusses und Inkrafttreten der 
Ergänzungssatzung Mielesdorf „Flurstücke 33/3 und 
34/2“ nach § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 BauGB gemäß § 10 
Abs. 3 Baugesetzbuch (BauGB)

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung vom 24.08.2023 unter Be-
schlussnummer 23/27/04 die Ergänzungssatzung Mielesdorf 
„Flurstücke 33/3 und 34/2“ nach § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 BauGB, 
bestehend aus zeichnerischen und textlichen Festsetzungen in 
der Fassung vom 07.08.2023, als Satzung beschlossen.

Dieser Satzungsbeschluss wird hiermit gemäß § 10 Abs. 3 
BauGB öffentlich bekannt gemacht.
Mit dieser Bekanntmachung tritt die Ergänzungssatzung Mieles-
dorf „Flurstücke 33/3 und 34/2“ in Kraft. Der Satzungsbereich ist 
im nachfolgenden Planausschnitt gekennzeichnet.

©GDI-Th
Jedermann kann die Satzung während der nachfolgend aufge-
führten Dienststunden und nach Vereinbarung in der Stadtver-
waltung Tanna - Bauamt/Liegenschaften (Zimmer 1.05) - Markt 
1, 07922 Tanna einsehen und über den Inhalt Auskunft verlan-
gen:

Montag nach Vereinbarung
Dienstag 9:00 - 12:00 und 14:00 - 18:00 Uhr
Mittwoch nach Vereinbarung
Donnerstag 9:00 - 12:00 und 14:00 - 17:00 Uhr
Freitag 9:00 - 12:00 Uhr

Zusätzlich wird die Ergänzungssatzung Mielesdorf „Flurstücke 
33/3 und 34/2“ auf der Internetseite der Stadt Tanna unter folgen-
dem Link: https://www.stadt-tanna.de/planen-bauen-wohnen/
stadtplanung-entwicklung/rechtskraeftige-bebauungsplaene/ für 
Jedemann zugänglich gemacht.

Die Ergänzungssatzung Mielesdorf „Flurstücke 33/3 und 34/2“ 
wurde im vereinfachten Verfahren nach § 13 BauGB aufgestellt. 
Im vereinfachten Verfahren wurde von der Umweltprüfung nach 
§ 2 Abs. 4 BauGB, dem Umweltbericht nach § 2a BauGB und 
von der Angabe nach § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB, welche Arten 
umweltbezogener Informationen verfügbar sind sowie von der 
zusammenfassenden Erklärung nach § 10a Abs. 1 BauGB ab-
gesehen.

Hinweise:
Nach § 215 Abs. 1 BauGB werden unbeachtlich
1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche 

Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens und Formvor-
schriften,

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche 
Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebau-
ungsplanes und des Flächennutzungsplanes und

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des 
Abwägungsvorganges, wenn Sie nicht innerhalb von einem 
Jahr nach dieser Bekanntmachung schriftlich gegenüber der 
Gemeinde unter Darlegung des die Verletzung begründeten 
Sachverhaltes geltend gemacht worden sind.
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Die Jagdgenossenschaft Rothenacker - 
Willersdorf teilt mit:

Einladung

Der Jagdvorstand lädt alle Verpächter von jagdbaren Flächen 
der Gemarkungen Rothenacker und Willersdorf zur

Hauptversammlung, am 01.03. 2024, um 19:30 Uhr,
in den Saal Willersdorf

ein.

Tagesordnung:
1. Bericht des Vorstandes
2. Bericht des Kassenwartes
3. Abstimmung über den Bericht des Vorstandes
4. Abstimmung über den Bericht des Kassenwartes
5. Bericht der Kassenprüfer und Abstimmung
6. Entlastung des alten Jagdvorstandes
7. Vorschlag und Abstimmung über die zukünftige Auszahlung 

der Pachthöhe
8. Wahl des neuen Jagdvorstandes für die Wahlperiode 2024 

bis2028
9. Auszählung und Bekanntgabe des Wahlergebnisses
10. Konstituierung des neuen Jagdvorstandes
11. Diskussion und Sonstiges

Der Jagdvorstand

Aufruf an alle Grundstücksbesitzer der Gemarkungen 
Rothenacker und Willersdorf:

Wer sich in der Lage fühlt bzw. gewillt ist, aktiv im Jagdvorstand 
mitzuarbeiten, meldet sich bitte bis 28.02.2024 unter 036646 
21485.

Jahreshauptversammlung der 
Jagdgenossenschaft Mielesdorf

Einladung

Am Donnerstag, dem 14.03.2024, findet um 18:30 Uhr im 
Bürgerhaus Mielesdorf die Jahreshauptversammlung der 
Jagdgenossenschaft Mielesdorf statt.

Von den Eigentümern bejagbarer Flächen ist jeweils eine 
Person herzlich eingeladen.

Der Vorstand

abstellen zu können. Im gemeinsamen Gespräch erfahren Sie, 
was Ihrem Angehörigen guttut und welche Gerüche er mag. Da-
bei spielen auch oft Erinnerungen aus den Kindheitstagen eine 
wichtige Rolle.

Um Untergewicht zu vermeiden, sollte ebenso darauf geachtet 
werden, was die Betroffenen gerne essen. Über den süßen Ge-
schmack lässt sich viel erreichen. Essen in Gemeinschaft schafft 
Appetit. Setzen Sie sich bei den Mahlzeiten mit an den Tisch 
und leisten Sie dem Betroffenen Gesellschaft. Das Zubereiten 
kleinerer Portionen kann helfen, dass mehr gegessen wird. Auch 
die Koordination von Messer und Gabel fällt den Betroffenen 
oft schwer. Üben Sie sich in Geduld und stärken Sie die noch 
vorhanden motorischen Fähigkeiten. Es ist nicht entscheidend, 
wie die Brote gegessen werden - wichtig ist, dass sie gegessen 
werden.

Wie schon erwähnt, verändern sich der Geruchs- und der Ge-
schmackssinn, wobei der Geschmack „süß“ meist bis ans Le-
bensende bleibt. Sollte Mangelernährung bereits ein Thema 
sein, werden Sie mutig. Es müssen nicht jeden Tag Milchreis 
oder Eierkuchen auf dem Speiseplan stehen, auch andere Spei-
sen können nachgesüßt werden. Hier ist Ihre Kreativität gefragt. 
In Absprache mit dem behandelnden Arzt können Sie gemein-
sam einen Ernährungsplan entwickeln. Eine wichtige Rolle spielt 
auch die Präsentation des Essens. Gestalten Sie die Mahlzeiten 
ansprechend und farbenreich. Den betroffenen Menschen fehlt 
häufig eine Struktur im Tagesablauf. Mit dem Essen kann diese 
zurückgeben werden. Das Kochen saisonaler Gerichte und die 
entsprechende Gestaltung des Essplatzes fördern beispielswei-
se das Gefühl und die Wahrnehmung für die jeweilige Jahreszeit.

Wichtig ist, dass Sie bei der Betreuung eines an Demenz er-
krankten Menschen Zeit und vor allem Geduld mitbringen. Dies 
ist leicht gesagt und fühlt sich im Alltag auch oft ganz anders an. 
Versuchen Sie es dennoch einmal, denn es kann auch Ihnen bei 
der Verständigung helfen.

Wenn Sie eine Möglichkeit zum Austausch und für Gespräche 
suchen, möchte ich Ihnen die Selbsthilfegruppe Demenz emp-
fehlen. Dies ist ein Angebot, welches sich insbesondere an Men-
schen richtet, die ihre an Demenz erkrankten Angehörigen pfle-
gen und betreuen - egal ob zu Hause oder in einer Einrichtung. 
Die Gruppe trifft sich einmal monatlich in Gefell. Das nächste 
Treffen findet am Mittwoch, 28.02.2024, in der Zeit von 14 bis 
16 Uhr in den Räumlichkeiten der Begegnungsstätte im Rathaus 
Gefell statt. Menschen mit Demenz, Angehörige und Interessier-
te sind herzlich eingeladen kostenfrei und unverbindlich an dem 
Treffen teilzunehmen.

Bei Interesse und für Rückfragen stehe ich gern unter: 0151 
14608677 zur Verfügung.

Ihre Diana Oertel
Quartiersmanagerin
Mobiles Seniorenbüro Tanna-Gefell-Hirschberg
 

Veranstaltungstipp

Sie sind herzlich eingeladen

• 28.02.2024, 14.00 - 16.00 Uhr: Treffen der Selbsthil-
fegruppe Demenz für Betroffene und Angehörige, 
Begegnungsstätte im Rathaus Gefell

• 06.03.2024, 14.00 - 16.00 Uhr: Senioren-
nachmittag - Kreatives für den Frühling, 
Begegnungsstätte Rathaus Gefell 
(Info und Anmeldung: Diana Oertel, Mobil: 0151 
14608677)

• 15.03.2024, 14.00 - 16.00 Uhr: Senioren-
nachmittag - Rate mal, wer hier spricht? In-
foveranstaltung zum Thema Trickbetrug, 
Bürgerhaus Mielesdorf 
(Referent: PHM Bahr, Polizeiinspektion Saale-Orla)

• 20.03.2024, 14.00 - 16.00 Uhr: Nachmit-
tag der Generationen - Tulpen und Narzissen, 
Basteln für Jung und Alt mit Sandra Sippel (lile-style), 
Feuerwehrhaus Tanna 
(Info und Anmeldung: Diana Oertel, Mobil: 0151 14608677)

Änderungen sind vorbehalten.
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SV Grün-Weiß Tanna | Abteilung Fußball

Ende der Winterpause

Wenn es das Wetter zulässt, endet die dann 12-wöchige Winter-
pause für unsere Erste am Samstag, 24.02., mit dem Rückrun-
denauftakt im Heimspiel gegen den SV 08 Rothenstein.

Der Tabellenstand unter‘m Strich der Hinrunde stellt unsere Trai-
ner Michael Kohl und Paul Schnedermann sicher zufrieden. Die 
junge und seit 2018 Kreisoberliga-unerfahrene Mannschaft hat 
die Herausforderungen zunächst gemeistert. Zwar im unteren 
Tabellendrittel, jedoch auf einem Nichtabstiegsplatz wurde über-
wintert. Von 13 Spielen punktete man bei 4 Siegen und einem 
Remis. Dazu konnte sich die Mannschaft im Kreispokal in den 
ersten drei Runden unter anderem gegen zwei Ligakontrahenten 
durchsetzen und steht damit im Viertelfinale.

Nach dem Bergfest gilt nun, in der Rückrunde nicht nachzulas-
sen, sondern eine Schippe draufzulegen, um die Abstiegsplätze 
weiter zu vermeiden. Mit wachsenden Erfahrungen im Kreisober-
liga-Niveau sollte sich die Torbilanz und damit auch die Punk-
teausbeute der Hinrunde verbessern lassen. Mit 35 Gegentoren, 
oft nach zu einfachen Fehlern, hat man in der Liga am häufigs-
ten die Kugel aus den eigenen Maschen geholt. Bei voller Kon-
zentration und engagiertem Einsatz ist dabei gegen jedes Team 
der Liga etwas möglich. So auch beim anstehenden Auftakt vor 
heimischer Kulisse gegen den Tabellenzweiten und Aufstiegsmit-
favoriten aus Rothenstein, bei dem man im Auswärtsspiel der 
Hinrunde gut mithalten konnte und am Ende 3:1 unterlag.

Die nächsten Saisonspiele unserer  
I. Männermannschaft

Sa, 24.02., 13:00 Uhr
SV Grün-Weiß Tanna - SV 08 Rothenstein
Sa, 09.03., 14:00 Uhr
FSV Schleiz II - SV Grün-Weiß Tanna
Sa, 16.03., 14:00 Uhr
SV Grün-Weiß Tanna - SV Eintracht Eisenberg II
So, 24.03., 14:00 Uhr
FC Thüringen Jena II - SV Grün-Weiß Tanna

Vereine und Verbände

Grenzenlos e.V. in Bad Lobenstein
Im November 2023 wurde durch den Grenzenlos e.V. ein Teil-
habezentrum in Bad Lobenstein eröffnet. Dieses hat das Ziel, 
als Anlaufstelle für Menschen mit unterschiedlichen Beeinträch-
tigungen zu fungieren.

Der Verein Grenzenlos wurde 2009 gegründet und hat seinen 
Hauptsitz in Jena. Der Verein möchte das selbstbestimmte Wohnen 
im eigenen Wohnraum stärken und das Klientel dabei unterstützen.

Weiterhin verfolgen wir das Ziel, Ecken und Nischen für behinderte 
und beeinträchtigte Menschen sinnvoll auszufüllen und zu schließen.

Wir bieten einerseits Unterstützungsangebote im eigenen Wohn-
raum für Menschen mit körperlicher, geistiger und seelischer Be-
einträchtigung an und leisten andererseits Begleitung, Hilfe und 
Entlastung für pflegebedürftige Menschen und deren Angehörige.

In den Räumlichkeiten unseres Teilhabezentrums, bieten wir zudem 
wöchentliche Veranstaltungen und Begegnungsangebote an. Dazu 
zählen beispielsweise das gemeinsame Kochen und Backen, Krea-
tivangebote, offene Gesprächsrunden, Spiele- und Sportnachmitta-
ge, Tanz und Musik, Vorträge zu unterschiedlichen Themen, sowie 
Entspannungsangebote in unserem Snoezelenraum.

Des Weiteren soll das Teilhabezentrum eine Anlaufstelle für 
Menschen sein, die sich ehrenamtlich engagieren wollen.

Wir freuen uns auf Sie!

Ihr Team von Grenzenlos e.V.

Sie Verbringen gern Zeit mit anderen Menschen?
Dann können Sie mit einem Teil Ihrer Freizeit dabei mit-
helfen, dass die Welt anderer etwas wärmer wird.

Ihr neues Aufgabengebiet:
• Sie geben anderen Menschen Hilfestellung bei alltägli-

chen Dingen
• Begleitungen bei Unternehmungen
• Aktives Zuhören
• Zeit schenken, persönliche Zuwendung, Ermutigung und 

Trost spenden

Wir bieten Ihnen:
• Sie können Ihr Wissen, Ihre Begabungen, Talente und 

Hobbies einbringen
• flexible Einsatzmöglichkeiten
• individuelle Einarbeitung
• fachliche Begleitung und Beratung
• Versicherungsschutz
• Aufwandentschädigung
• motiviertes Team
• Weiterbildungsmöglichkeiten

Möchten Sie diese Aufgaben gern übernehmen, Ihre Frei-
zeit mit anderen Menschen teilen und Ihnen Freude bereiten, 
dann kommen Sie zu uns und werden ein Teil unseres Teams 
bei Grenzenlos e.V.

Unsere Angebote richten sich an Familien und Kinder, Senioren, 
erkrankte, behinderte, benachteiligte und hilfsbedürftige Menschen.
Kontakt:
Grenzenlos e.V.
Vanessa Kuhnla - Niederlassungsleitung
Poststraße 23a
07356 Bad Lobenstein
Tel.: 0176 363 596 21

036651 38 56 50
Mail.: v.kuhnla@grenzenlos-jena.de
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Kirchliche Nachrichten

Herzliche Einladung zum Kirchenchor Unterkoskau
Der Unterkoskauer Kirchenchor besteht seit ca. 50 Jahren und 
bereichert viele Gottesdienste.

Singen, vor allem in der Gemeinschaft, macht nicht nur Freu-
de, es tut auch Geist, Leib und Seele gut und hält fit.

Wir freuen uns über jeden, der mitsingen möchte.

Die Proben finden 14-tägig Mittwochabend von 19.30 Uhr bis 
21.00 Uhr im Pfarrhaus Unterkoskau statt.

Die nächsten Proben sind am 28.02., 13.03. und am 27.03.2024.

Ganz besonders hinweisen möchte ich auf das Chorjubiläum 
in Unterkoskau am 17.03.2024 um 14.00 Uhr in der Kirche Un-
terkoskau.

Jeder und jede sind herzlich eingeladen!

Ihre Maria Neupert

Kirchspiel Unterkoskau

DATUM UNTERKOSKAU STELZEN WILLERSDORF MIELESDORF ZOLLGRÜN
03.03. 10.00 Uhr

in Tanna GD
zum Weltgebetstag

der Frauen

10.00 Uhr
in Tanna GD zum 

Weltgebetstag
der Frauen

10.00 Uhr
in Tanna GD zum 

Weltgebetstag
der Frauen

10.00 Uhr
in Tanna GD zum 

Weltgebetstag
der Frauen

10.00 Uhr
in Tanna GD zum 

Weltgebetstag
der Frauen

10.03. 10.30
Frau Hanke

09.00
Frau Hanke

17.03. 14.00 Uhr
Pfr. Erber/Maria Neupert

Chorjubiläumsgottes-
dienst

24.03. 09.00 Uhr
Pfr. Erber

10.30 Uhr
Pfr. Erber

28.03. Gründo./
29.03 Karfr.

Gründo., 28.03.
19.30 Uhr

(m. Agapemahl)
Frau Hanke

Karfr., 29.03.
17.00 Uhr
(m. AM)

Frau Schönfeld

Karfr., 29.03
15.30 Uhr
(m. AM)

Frau Schönfeld

Gründo., 28.03.
18.00 Uhr
(m. AM)

Pfr. Erber

Gründo., 28.03.
16.30 Uhr
(m. AM)

Pfr. Erber
31.03. Osterso.
01.04. Ostermo.

Osterso., 31.03.
14.00 Uhr
Pfr. Erber
(mit Chor)

Osterso., 31.03.
09.00 Uhr
Pfr. Erber

Osterso., 31.03.
10.30 Uhr
Pfr. Erber
(mit Taufe)

Ostermo., 01.04.
10.30 Uhr

Frau Hanke

Ostermo., 01.04.
09.00 Uhr

Frau Hanke

Konfirmandenfreizeit Pfr. Erber vom Freitag, 01.03.2024 bis Freitag, 04.03.2024, Vertretung Pfr. Neubert, Tel.: 0162/1870086

Komm rüber... 7 Wochen ohne Alleingänge
Im Rahmen der alljährlichen Fastenaktion der Evangelischen 
Kirche Mitteldeutschland (EKM) lädt das Kirchspiel Unterkoskau 
unter dem Motto „Komm rüber...7 Wochen ohne Alleingänge“ mit 
der Initiative unserer Lektorin Frau Anja Hanke zu drei Abenden 
ein, an denen sie mit den Gemeindegliedern des Kirchspiels ins 
Gespräch kommen möchte:

• Am Donnerstag, den 29.02.2024 
im Pfarrhaus Unterkoskau um 19.00 Uhr

• Am Donnerstag, den 14.03.2024 
in die Kirche in Stelzen im kleinen beheizten Raum um 19.00 
Uhr

• Am Donnerstag, den 28.03.2024 
im Pfarrhaus Unterkoskau um 19.30 mit anschließendem 
Agapemahl

Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde Tanna
Koskauer Str. 55

Wir laden ganz herzlich zu folgenden Veranstaltungen ein:

Sonntag, 18. Februar 2024
09.30 Uhr Gottesdienst
Freitag, 23. Februar 2024
19.00 Uhr Jugendtreff

EFG Triebes, Krahnweg 2
Sonntag, 25. Februar 2024
09.30 Uhr Gottesdienst
Mittwoch, 28. Februar 2024
19.30 Uhr Hauskreis

bei Fam. Berlich, Frankendorfer Str. 47
bei Fam. Ruß, Frankendorfer Str. 1

Samstag, 2. März 2024
08.45 Uhr Royal Rangers - Christliche Pfadfinder

Treffpunkt Koskauer Str. 55
Samstag, 2. März 2024
19.00 Uhr Jugendtreff
Sonntag, 3. März 2024
09.30 Uhr Gottesdienst

Eventuelle Änderungen entnehmen Sie bitte den Schaukästen!

Buchladen Gefell  Markt 1

Buch des Monats

Frank Heinrich: Ich hatte mir 
vorgenommen Mensch zu blei-
ben.
20,00 €.

Politik, Macht, Gebet - das war 
das Spannungsfeld, in dem 
Frank Heinrich als Abgeordneter 
im Deutschen Bundestag zwölf 
Jahre lang lebte. Als Pastor der 
Heilsarmee engagierte er sich vor 
allem für sozialdiakonische Pro-
jekte in Chemnitz. Um noch mehr 
für benachteiligte Menschen be-
wirken zu können, trat er 2007 in 
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Zustellreklamationen
richten Sie bitte telefonisch, unter Nennung Ihrer vollständigen 

Adresse, an Tel.: 03677 205031 oder schriftlich  
per E-Mail: post@wittich-langewiesen.de
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die CDU ein und wurde bereits nach zwei Jahren in den Deut-
schen Bundestag gewählt. Bei seiner Arbeit als Abgeordneter 
kam er immer wieder an seine Grenzen. Die extreme Arbeits-
belastung hätte fast seine Familie zerstört. Rat und Hilfe suchte 
er im Gebet und in seinem Glauben, der für ihn nicht nur ein 
Lippenbekenntnis ist.

Anna Lutz begleitet die politische Karriere von Frank Heinrich 
seit vielen Jahren als Journalistin für das christliche Medienma-
gazin PRO

Weitere Infos unter: www.efg-tanna.de

Kirchspiel Gefell

Herzliche Einladung zu unseren Gottesdiensten & 
Andachten:

Sonntag, 18.02.
09.00 Uhr Blintendorf Gottesdienst
10.30 Uhr Gefell Gottesdienst
Sonntag, 25.02.
09.00 Uhr Ullersreuth Gottesdienst
09.00 Uhr Langgrün Gottesdienst
10.30 Uhr Sparnberg Gottesdienst
10.30 Uhr Seubtendorf Gottesdienst
Freitag, 01.03.
18.00 Uhr Blankenberg Weltgebetstag der Frauen
18.00 Uhr Gefell Weltgebetstag der Frauen
19.00 Uhr Hirschberg Weltgebetstag der Frauen
Sonntag, 03.03.
09.00 Uhr Frössen Gottesdienst
09.00 Uhr Pottiga Gottesdienst
10.30 Uhr Gefell Gottesdienst
10.30 Uhr Künsdorf Gottesdienst
Sonntag, 10.03.
09.00 Uhr Blintendorf Gottesdienst
10.30 Uhr Blankenberg Gottesdienst

Kurzfristige Änderungen sind möglich!

Die Kirchengemeinden und alle Themen und Termine finden Sie 
auch unter: http://www.evangelische-kirchen-blankenberg-gefell.de
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Zollgrüner Nachrichten  Zollgrüner Nachrichten  
Januar 2024Januar 2024

Januar 2024 FB

Ortsdurchfahrt Gefell bleibt für LKW gesperrt

Am 12. Januar dieses Jahres gab es in der OTZ eine Mittei-
lung, dass die Verkehrseinschränkung in der Ortslage Gefell 
für LKW mit mehr als 7,5 Tonnen Gesamtmasse jetzt dau-
erhaft bestehen bleibt. Die bisher befristete Regelung wurde 
noch einmal überprüft und im Ergebnis der deutlichen Lärm-
reduzierung durch Landrat Thomas Fügmann die dauerhafte 
Sperrung für schwere LKW entschieden.

Damit geht ein langer Kampf der Bürgerinitiative Gefell sowie 
des Ortsteilrates und vieler Einwohner von Zollgrün zu Ende, 
den ständig gestiegenen LKW-Verkehr in den beiden Ortsla-
gen deutlich zu reduzieren.

Dieser Kampf zog sich über viele Jahre hin und fast hatten wir 
die Hoffnung auf ein positives Ende schon aufgegeben.

Die Zunahme des LKW-Verkehrs war insbesondere mit der 
Umstufung der Bundesstraße B2 zur Landesstraße im Jahr 
2010 und der Einführung der LKW-Maut auf den Autobahnen 
und Bundesstraßen zu verzeichnen. Viele LKW nutzten die 
Strecke von der Autobahnabfahrt Töpen bis zur Abfahrt Hein-
richsruh zur Abkürzung und Mautvermeidung.

Verkehrszählungen in den Jahren 2016 und 2018 bestätigten 
den ständig steigenden LKW-Verkehr mit zunehmender Lärm-
belästigung. Eine Verträglichkeitsanalyse mit Auflistung von 
Defiziten und Handlungskonzepten erfolgte im Jahr 2019.

Einengungen durch Warnbaken an den Ortseingängen sollten 
den Verkehrsfluss bremsen, führten aber oftmals zu brenzli-
chen Verkehrssituationen. Zumindest konnte nach vielen An-
trägen und Beratungen mit der Unteren Verkehrsbehörde des 
Landratsamtes erreicht werden, dass in der Ortslage Zollgrün 
Tempo 30 Schilder für LKW aufgestellt wurden.

Am 15. Oktober 2021 wurde schließlich durch Landrat Füg-
mann eine Allgemeinvergfügung zur Sperrung der Ortsdurch-
fahrung Gefell für LKW über 7,5 Tonnen Gesamtgewicht 
unterzeichnet, allerdings bis Ende des Jahres 2022. Diese Be-
fristung wurde jetzt aufgehoben und damit die Ortslage dau-
erhaft gesperrt. Auch unsere Tempo 30 -Schilder für LKW sind 
mittlerweile dauerhaft aufgestellt und woran kaum noch einer 
geglaubt hat, wurde mit hohem Aufwand am Ortseingang von 
Zollgrün eine Verkehrsinsel gebaut.

(Foto FB)

Als Fazit bleibt nun festzustellen, dass sich der lange Kampf 
um die Verbesserung der Lebensqualität in unserem Ort ge-
lohnt hat.
Dr. Arnfried Völlm für den Ortsteilrat Zollgrün
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Bäume pflanzen im Bergholz an Waldschänke

(Foto FB)

An der Waldschänke im Bergholz mit Blickrichtung Tanna-Frankendorf, welche im Herbst 2023 errichtet wurde haben zwei jugend-
liche, Laura und Leona, drei kleine Laubbäume, Eiche, Buche und Ahorn eingepflanzt. Diese Pflanzlinge von den beiden waren 
ein Geburtstagsgeschenk im Oktober 2021 an einen Nachbarn. Dabei wurde ausgemacht das diese Bäume nach anwachsen, an 
einen geeigneten Ort gemeinsam ein zu pflanzen. Das Versprechen wurde jetzt eingelöst. Selbstverständlich lag die Zustimmung 
des Waldbesitzers vor.

Dorfteich als Eishockeyfläche

(Foto FB)

Nach einer langen Durststrecke konnten wir dieses Jahr end-
lich mal wieder unseren Dorfteich als Eishockeyfläche nut-
zen. Da spontane Sachen immer am besten sind, wurde früh 
10.00 Uhr die Idee eines Turniers geboren und verbreitet. Der 
Zuspruch zum Beginn um 14.00 Uhr war riesig. Wir konnten 
knapp 50 Begeisterte begrüßen, von denen sich 20 Leute aus 
allen Altersklassen sportlich betätigen wollten. Somit konnten 
wir 3 gemischte Mannschaften (ganz jung, jung, erwachsen) 
bilden mit je 6 Mann und ein Turnier mit Hin- und Rückrunde 
spielen. Gewonnen haben natürlich alle. Ganz viele brachten 
auf Anfrage ihre Restbestände Glühwein von Weihnachten mit 
und vieles mehr. Somit gab es für alle ausreichend Glühwein, 
Kinderpunsch und Kuchen. Großen Dank an alle Organisato-
ren und vor allem an alle spontanen Besucher. Es war ein sehr 
schöner und gelungener Sonntagnachmittag.

(Foto FB)

Ortsteilrat Zollgrün
(FB)


